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A. Unternehmensbereich 

I. Blick in die Anlage „EÜR“ 

 

1. Allgemeines 

Mit BMF-Schreiben vom 1.9.20221 hat die FinVerw die Vordrucke der „An-
lage EÜR“ sowie die Vordrucke für die Berechnung der nichtabziehbaren 
Schuldzinsen2, die Darstellung des Anlagevermögens sowie Sonder- und Er-
gänzungsrechnungen für Mitunternehmerschaften, die Anlage „LuF“ zur EÜR 
und die dazugehörigen Anleitungen für den VZ 2022 bekanntgegeben. Von 
Härtefällen i.S.d. § 150 Abs. 8 AO3 abgesehen, muss die Übermittlung der 
standardisierten EÜR nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Da-
tenfernübertragung erfolgen.  

Die FinVerw weist darauf hin, dass die Anlage AVEÜR sowie bei Mitunter-
nehmerschaften die entsprechenden Anlagen notwendiger Bestandteil der 
EÜR sind. Übersteigen die im Wj angefallenen Schuldzinsen, ohne die Be-
rücksichtigung der Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten von WG des Anlagevermögens, den Betrag 
von 2.050 EUR, sind bei Einzelunternehmen die in der Anlage SZ (Ermittlung 

 

1  BMF-Schr. v. 1.9.2022 – IV C 6 - S 2142/21/10002:010, BStBl I 2022, 1303 
2  § 4 Abs. 4a EStG 
3  Siehe hierzu u.a. BFH-Urt. v. 16.6.2020 – VIII R 29/17, BStBl II 2021, 288 zur Un-

zumutbarkeit der elektronischen Übermittlung der Einkommensteuererklärung 
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der nicht abziehbaren Schuldzinsen) enthaltenen Angaben als notwendiger 
Bestandteil der EÜR an die FinVerw zu übermitteln. 

Wesentliche Änderungen gegenüber den Vordrucken des VZ 2021 haben 
sich nicht ergeben, dennoch ist für den VZ 2022 auf folgende Besonderhei-
ten hinzuweisen: 

2. Homeoffice-Pauschale 

Da der Anwendungszeitraum für die sog. Homeoffice-Pauschale auf den VZ 
2022 erweitert worden ist, kann auch im VZ 2022 im Bereich der Gewinnein-
künfte anstelle tatsächlicher Aufwendungen ein pauschaler Betriebsausga-
benabzug i.H.v. 5 EUR für jeden Kalendertag, an dem der Mandant seine 
betriebliche Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausgeübt 
und keine außerhalb der Wohnung belegene Betätigungsstätte aufgesucht 
hat4, berücksichtigt werden. Der Abzugsbetrag ist für den VZ 2022 unverän-
dert auf 600 EUR im Wj bzw. Kj begrenzt. In dieser Form gilt die Homeoffice-
Pauschale nunmehr für nach dem 31.12.2019 und vor dem 1.1.2023 in der 
häuslichen Wohnung ausgeübte Tätigkeiten5. 

In der Anlage EÜR ist die Homeoffice-Pauschale der Anleitung folgend nicht 
im Bereich der Raumkosten und sonstigen Grundstückskosten (Zeilen 46 - 
48), sondern ausschließlich in der Zeile 70 zu erfassen. 

 

3. Verlängerte Investitionsfristen gem. § 7g EStG 

Aufgrund der verlängerten Investitionsfristen des § 7g EStG ist es denkbar, 
dass im Kj 2022 Investitionsabzugsbeträge aus den Jahren 2016 bis 2021 
im Rahmen von durchgeführten Investitionen nach § 7g Abs. 2 S. 1 EStG 
hinzuzurechnen sind6. Durch eine Erweiterung der Anlage EÜR wird diesem 
Umstand Rechnung getragen: 

 

4  § 4 Abs. 5 Nr. 6b S. 4 EStG 
5  § 52 Abs. 6 S. 15 EStG 
6  § 52 Abs. 16 S. 3 ff EStG 
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4. Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb 

In den Zeilen 85 und 86 werden die abziehbaren Betriebsausgaben für Wege 
zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte sowie Familienheimfahrten er-
mittelt, indem in Zeile 85 sämtliche Aufwendungen (tatsächliche Ermittlung 
oder pauschale Ermittlung) von den abziehbaren Betriebsausgaben gekürzt 
und in Zeile 86 die abziehbare Entfernungspauschale an deren Stelle tritt. Im 
Ergebnis wirkt sich dadurch die Entfernungspauschale als Betriebsausgabe 
aus. Dabei wird in Zeile 86 nicht zwischen den ersten 20 und den weiteren 
Entfernungs-km differenziert. Der in Zeile 86 einzutragende Betrag ist daher 
zunächst für die ersten 20 km mit 0,30 EUR/Entfernungs-km und 0,38 EUR 
für jeden weiteren Entfernungs-km zu ermitteln und die Gesamtsumme in 
die Zeile 86 zu übernehmen. 

 

Beispiel 

A nutzt im Jahr 2022 an 220 Tagen einen dem notwendigen Betriebsvermö-
gen zuzurechnenden Geschäftswagen mit Verbrennungsmotor (60.000 EUR 
Bruttolistenpreis, kein Fahrtenbuch) für seine Fahrten zwischen Wohnung 
und Betriebsstätte (einfache Entfernung 30 km).  

Die in Zeile 85 einzutragenden pauschaliert ermittelten Fahrtkosten betragen 
0,03 % von 60.000 EUR x 30 km x 12 Monate = 6.480 EUR.  

Für die ersten 20 km beträgt die Entfernungspauschale 220 Tage x 0,30 EUR 
x 20 km = 1.320 EUR, für den 21. - 30. km ergeben sich 220 x 0,38 EUR x 
10 Km = 836 EUR, sodass insg. 2.156 EUR in die Zeile 86 einzutragen sind.  
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5. Mitteilungsverordnung – Welche Daten sind dem  
Finanzamt bereits bekannt? 

Die sog. Mitteilungsverordnung (MV) regelt die Übermittlung von Mitteilun-
gen von Behörden und anderen öffentlichen Stellen einschließlich den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten an die Finanzbehörden ohne Ersuchen. 
Sie enthält genaue Anweisungen für die mitteilungspflichtigen Stellen, was 
zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang der FinVerw mitzuteilen ist. 
Das BMF hat zuletzt mit Schreiben vom 2.6.20227 – ergänzt durch BMF-
Schreiben vom 10.10.20228 – zur Anwendung der Mitteilungsverordnung 
Stellung genommen9. 

Mitteilungspflichtige Stellen sind Behörden i.S.d. § 6 Abs. 1 AO und öffent-
lich-rechtliche Rundfunkanstalten10. Die Mitteilungspflichten der Behörden 
betreffen grds. alle Zahlungen an Zahlungsempfänger, die nicht i.R.e. land- 
und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Haupttätigkeit 
gehandelt hat, oder soweit die Zahlung nicht auf das Geschäftskonto des 
Zahlungsempfängers erfolgt11. Ausgenommen sind Zahlungen, wenn sie im 
Kj an denselben Empfänger weniger als 1.500 EUR betragen und es sich 
nicht um wiederkehrende Bezüge handelt12 sowie Zahlungen nach § 43 
StVollzG oder vergleichbaren landesrechtlichen Regelungen an Strafgefan-
gene, wenn sie einen Betrag von 10.000 EUR pro Kj nicht übersteigen. 

Aufgrund einer Änderung der MV sind insb. folgende für die Veranlagung 
2022 relevanten Mitteilungspflichten ergänzt bzw. angepasst worden13: 

− Corona-Hilfen (Sofort- und Überbrückungshilfen sowie ähnliche Zah-
lungen)14 

− Zahlungen der Kassenärztlichen Vereinigung an Anbieter von Leistun-
gen nach der Corona-Testverordnung15 

− Hilfszahlungen anlässlich der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 

 

7  BMF-Schr. v. 2.6.2022 – IV A 3 - S 0229/21/10002:009, BStBl I 2022, 848 
8  BMF-Schr. v. 10.10.2022 – IV A 3 - S 0229/22/10002:001, BStBl I 2022, 1403 
9  Weiterführend Jungbluth/Myßen, NWB 2022, 1693 
10  § 1 MV 
11  § 2 MV 
12  § 7 MV 
13  Sechste Verordnung zur Änderung der Mitteilungsverordnung v. 25.5.2022, BGBl I 

2022, 816  
14  § 13 MV 
15  § 14 MV 
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Werden Hilfszahlungen (z.B. Corona-Hilfen) im Kj ihrer Auszahlung ganz 
oder teilweise zurückgezahlt, ist diese Minderung bereits bei der Mitteilung 
zu berücksichtigen bzw. eine bereits erstellte Mitteilung ist zu ändern. Erfolgt 
die Rückzahlung in einem späteren Kj, so hat eine eigenständige Mittei-
lung zu erfolgen16. In der Anlage EÜR sind die Einnahmen bzw. Ausgaben 
in den Zeilen 15 und 66 zu erfassen: 

 

 

Zur Mitteilungspflicht von Ordnungsgeldern wegen Verstoßes gegen Offen-
legungspflichten17 siehe unter A.VI.7 

Die mitteilungspflichtigen Stellen haben die betroffenen Personen zu infor-
mieren, dass Mitteilungen gefertigt werden18.  

Praxishinweis 

In Bezug auf die Vollständigkeit der Einnahmen sollte der Mandant ausdrücklich 
auf die o.g. Mitteilungspflichten und auch weitere Ermittlungsmöglichkeiten der  
FinVerw hingewiesen werden. Die der FinVerw zur Verfügung stehenden Daten sind 
insoweit nicht i.R.d. „vorausgefüllten Steuererklärung“ über die Vollmachtsdatenbank 
ersichtlich. 

 

16  § 13 MV 
17  § 335 HGB 
18  §§ 11f MV 
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II. Aktuelles zur Abgrenzung der Einkunftsarten 

1. Allgemeines 

Bei der Frage der Abgrenzung der Einkunftsarten – insb. zwischen Einkünf-
ten aus Gewerbebetrieb19, den Einkünften aus selbstständiger Arbeit20 sowie 
den Einkünften aus VuV – kommt es immer wieder zu Streitigkeiten mit der 
FinVerw. Neben der Frage der GewSt-Pflicht für Einkünfte i.S.d. § 15 EStG, 
die je nach GewSt-Hebesatz der Gemeinde durch die Steuerermäßigung 
nach § 35 EStG („Anrechnung der GewSt“) abgemildert wird, ist auch die Zu-
ordnung zum Privat- oder Betriebsvermögen von zentraler Bedeutung. 
Hier haben sich insb. im Zusammenhang mit der gewerblichen Infektion 
bzw. Abfärbung21 bei freiberuflich tätigen PersG (u.a. Arztpraxen) aktuelle 
und praxisrelevante Entwicklungen ergeben, die nachfolgend dargestellt wer-
den.  

Zur aktuellen Entwicklung bei der gewerblichen Infektion durch den Betrieb 
und Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken vgl. A.V. Weiterfüh-
rend wird auch auf die Ausführungen in „Die Einkommensteuererklärung 
2020“22 und „Die Einkommensteuererklärung 2021“23 verwiesen. 

2. Gewerbliche Infektion bei freiberuflich tätigen Personen-
gesellschaften 

a) Allgemeines 

§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG bestimmt, dass die mit Einkünfteerzielungsabsicht 
unternommene Tätigkeit einer PersG in vollem Umfang als Gewerbebe-
trieb gilt, wenn die Gesellschaft auch eine gewerbliche Tätigkeit ausübt 
oder gewerbliche Einkünfte aus einer Beteiligung an einer gewerblichen 
PersG erzielt – sog. gewerbliche Infektion oder Abfärbung. Die Abfärbetheo-
rie gilt unabhängig davon, ob aus der Tätigkeit ein Gewinn oder Verlust erzielt 
wird oder ob die gewerblichen Einkünfte aus einer Beteiligung positiv oder 
negativ sind. Eine Umqualifizierung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG in Einkünfte 

 

19  § 15 EStG 
20  § 18 EStG 
21  § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG 
22  „Die Einkommensteuererklärung 2020“, Seite 29 ff 
23  „Die Einkommensteuererklärung 2021“, Seite 40 ff 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/78742_15/?SprungMarke=ja_3
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aus Gewerbebetrieb tritt nicht ein, wenn die originär gewerblichen Nettoum-
satzerlöse 3 % der Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft und den Be-
trag von 24.500 EUR im VZ nicht übersteigen24. 

Praxishinweis 

Der Gesetzgeber geht in der Begründung zum Gesetz zur weiteren steuerlichen För-
derung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer Vorschriften25 von der Fortgel-
tung dieser Bagatellgrenze aus. Dies hat der BFH mit seiner Entscheidung vom 
30.6.202226 bestätigt. Allerdings gilt diese Bagatellgrenze nicht, wenn eine PersG ge-
werbliche Beteiligungseinkünfte bezieht.27 

Die freiberufliche Tätigkeit einer PersG setzt darüber hinaus voraus, dass alle 
Gesellschafter die freiberufliche Qualifikation erfüllen und i.R. ihrer Be-
rufsausübung leitend und eigenverantwortlich tätig sind. 

b) Gewerbliche Infektion durch Zentralisierung von  
Verwaltungsaufgaben 

Bemerkenswert ist die Entscheidung des FG Rheinland-Pfalz vom 
16.9.202128:  

Nach Auffassung des FG sind die Anforderungen der selbstständig ausgeüb-
ten Tätigkeit als Zahnarzt nicht mehr erfüllt, wenn in einer zahnärztlichen 
Partnerschaftsgesellschaft Organisations-, Verwaltungs- und Manage-
ment-Aufgaben derart auf einen der Mitunternehmer konzentriert wer-
den, dass dieser nahezu keinerlei zahnärztliche Beratungs- oder Behand-
lungsleistungen mehr unmittelbar an Patienten erbringt. Es würde das 
Merkmal der eigenverantwortlichen Tätigkeit fehlen. In der Folge geht das FG 
davon aus, dass die Einkünfte der gesamten Partnerschaftsgesellschaft ge-
werblich infiziert werden. Im Urteilsfall handelte es sich um eine freiberufliche 
Partnerschaftsgesellschaft bestehend aus sieben Zahnärzten, von denen ei-
ner (nahezu) ausschließlich organisatorische Aufgaben übernommen hatte. 

 

24  BFH-Urt. v. 27.8.2014 – VIII R 16/11, VIII R 41/11, VIII R 6/12, BStBl II 2015, 996, 
999 und 1002 

25  BT-Drucks. 19/13436, Seite 96 
26  BFH-Urt. v. 30.6.2022 – IV R 42/19, BB 2022, 2517 
27  FG Münster, Urt. v. 13.5.2022 – 15 K 26/20 E,F, EFG 2022, 1446; Revision einge-

legt, Az des BFH: VIII R 1/22 
28  FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 16.9.2021 – 4 K 1270/19, EFG 2022, 490; Revision 

eingelegt, Az des BFH: VIII R 4/22 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/531341/
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Praxishinweis 

Die Entscheidung des FG Rheinland-Pfalz hat über den entschiedenen Fall hinaus 
Bedeutung für sämtliche freiberuflichen PersG. Gegen das Urteil ist ein Revisi-
onsverfahren beim BFH anhängig29, dessen Ausgang mit Spannung erwartet wer-
den kann. Entsprechende Fallgestaltungen sollten unbedingt vermieden werden. Um 
das Risiko der Infektion zu reduzieren, müssen u.E. alle Gesellschafter auch „ihrer“ 
eigentlichen freiberuflichen Tätigkeit leitend und eigenverantwortlich nachgehen. 

c) Ausstellung von Impfzertifikaten 

Die Durchführung von Schutzimpfungen – also auch der Corona-Schutz-
impfung – stellt unstreitig eine ärztliche Tätigkeit dar, sodass vorbehaltlich 
der übrigen Voraussetzungen Einkünfte i.S.d. § 18 EStG erzielt werden. Al-
lerdings erhalten Ärzte eine Vergütung für die Ausstellung eines digitalen 
Impfzertifikates auch in den Fällen, in denen die Impfung nicht durch die 
Arztpraxis erfolgt ist, sondern z.B. in einem Impfzentrum verabreicht wurde30. 
Das BMF vertritt hierbei in Abstimmung mit den Ländern die Auffassung, dass 
das Ausstellen von Impfzertifikaten durch Ärzte auch dann keine gewerbli-
che Tätigkeit i.S.v. § 15 EStG darstellt, wenn die Impfung durch eine andere 
Praxis oder Stelle (z.B. Impfzentrum) vorgenommen wurde. Bei Gemein-
schaftspraxen führt das Ausstellen von Impfzertifikaten dementsprechend 
auch nicht zu einer gewerblichen Infektion.31  

Praxishinweis 

Die Ausstellung von digitalen Impfzertifikaten durch Apotheken führt zu gewerbli-
chen Einkünften. 

d) Durchführung von Corona-Tests 

Für die Durchführung von Corona-Tests bzw. dem Betrieb von Corona-Test-
zentren ist die ärztliche Qualifikation nicht erforderlich. Corona-Tests (so-
wohl PCR- als auch Antigen-Tests) werden jedoch auch in Arztpraxen durch 
die Ärzte bzw. Arzthelfer/innen durchgeführt und entsprechend vergütet. Dies 
hat die Frage aufgeworfen, ob die Durchführung von Corona-Tests durch 
Ärzte als gewerbliche Tätigkeit einzuordnen ist. Die FinVerw hat eine Ge-
werblichkeit unabhängig von der jeweiligen medizinischen Fachrichtung der 

 

29  Az des BFH: VIII R 4/22 
30  § 6 CoronaImpfV 
31  Vgl. hierzu OFD Frankfurt/Main, Vfg. v. 26.10.2021 – S 2245 A-018-St 214, DStR 

2021, 2693 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/78742_15/
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Ärzte verneint32. Die Mithilfe anderer Personen (z.B. Arzthelferin/Arzthelfer) 
bei der Durchführung der Tests ist dabei unschädlich, wenn der Arzt weiterhin 
auch bei der Durchführung von Corona-Tests leitend und eigenverantwort-
lich tätig ist. Damit kommt es bei ärztlichen Gemeinschaftspraxen auch nicht 
zu einer gewerblichen Infektion. 

Praxishinweis 

Die Mithilfe anderer Personen ist nur unschädlich, solange die Ärzte leitend und 
eigenverantwortlich tätig sind (sog. Stempeltheorie)33. Dies dürfte u.E. bei Testun-
gen i.R.d. „normalen“ Betriebs einer Arztpraxis erfüllt sein. Der Betrieb eines eigen-
ständigen Testzentrums außerhalb der eigentlichen Praxis, in dem vor Ort nicht 
ärztliches Personal mit der Durchführung der Tests betraut ist, stellt u.E. aufgrund der 
Vielzahl der täglich anfallenden Testungen die leitende und eigenverantwortliche Tä-
tigkeit zumindest in Frage, sodass ggf. gewerbliche Einkünfte vorliegen können. In 
diesem Zusammenhang ist auf die Rechtsprechung i.Z.m. Laborärzten hinzuweisen34 
– eine Auseinandersetzung in der Rechtsprechung mit Corona-Testzentren ist zu er-
warten. Dabei wird es im Einzelfall auf den Umfang des Personals sowie der täg-
lichen Testungen ankommen. Werden Testzentren durch ärztliche PersG betrieben, 
besteht damit auch die Gefahr einer gewerblichen Infektion.  

e) Betrieb einer Zweit-Praxis 

Im Urteilsfall des FG Münster vom 26.11.202135 ging es um eine ärztliche 
Gemeinschaftspraxis, die zunächst aus fünf Ärzten bestanden hat und eine 
Praxis betrieben hat. Später wurde eine weitere Ärztin als zivilrechtliche Ge-
sellschafterin aufgenommen, die eigenständig eine zweite Praxis an einem 
anderen Standort betrieben hat. Da die aufgenommene Ärztin u.a. nicht an 
den stillen Reserven der PersG beteiligt war und aufgrund geringer Stimm-
rechte keinen wesentlichen Einfluss auf gesellschaftliche Entscheidungen 
nehmen konnte, hat das FG sie nicht als Mitunternehmerin der PersG ange-
sehen. Dies hatte für die Qualifikation der Einkünfte der (ursprünglichen) fünf 
Ärzte fatale Folgen – das FG entschied: 

Nimmt eine ärztliche Gemeinschaftspraxis eine Ärztin als weitere Ge-
sellschafterin auf, die an einem neuem Standort eine (Neben-)Betriebs-
stätte betreibt und dabei Behandlungsverträge mit Patienten abschließt 

 

32  Vgl. hierzu OFD Frankfurt/Main, Vfg. v. 26.10.2021 – S 2245 A-018-St 214, DStR 
2021, 2693 

33  Vgl. H 15.6 „Mithilfe anderer Personen“ EStH 
34  Vgl. hierzu BMF-Schr. v. 12.2.2009 – IV C 6 - S 2246/08/10001, BStBl I 2009, 398 
35  FG Münster, Urt. v. 26.11.2021 – 1 K 1193/18 G,F, EFG 2022, 411, rkr. 
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und die Patienten selbstständig behandelt und trägt die neue Gesell-
schafterin weder Mitunternehmerinitiative noch Mitunternehmerrisiko, 
erzielt die Gemeinschaftspraxis gem. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG ins-
gesamt gewerbliche Einkünfte. 

Praxishinweis 

Die nicht als Mitunternehmerin eingestufte Ärztin war damit praktisch als ArbN bzw. 
selbstständige Subunternehmerin der Gemeinschaftspraxis anzusehen. Da sie die 
Zweitpraxis praktisch eigenständig geführt hatte, wurden die übrigen Gesellschafter 
insoweit nichtleitend und eigenverantwortlich tätig. Eine Tätigkeit gemeinsam mit 
den Gesellschaftern hätte damit nicht zwingend zu einer Gewerblichkeit der Ge-
meinschaftspraxis geführt (vgl. H 15.6. „Mithilfe anderer Personen“ EStH). 

f) Lagerung tiefgekühlter Samen- und Eizellen 

Nach der Entscheidung des FG Münster vom 29.4.202236 darf zwar die Kon-
servierung eines menschlichen Embryos sowie einer menschlichen Eizelle, 
in die bereits eine menschliche Samenzelle eingedrungen ist oder künstlich 
eingebracht worden ist, nur von einem Arzt vorgenommen werden37. Dieser 
Arztvorbehalt umfasst jedoch nicht die anschließende tiefgekühlte Lagerung. 
Die entsprechende Tätigkeit einer aus Ärzten bestehenden PersG hat das 
FG daher als gewerblich eingestuft. 

Praxishinweis 

Wesentliches Argument der Klägerin war die Entscheidung des BFH vom 
29.7.201538 zur USt. Danach ist die weitere Lagerung von i.R.e. Fruchtbarkeitsbe-
handlung eingefrorenen Eizellen durch einen Arzt gegen ein vom Patienten gezahltes 
Entgelt umsatzsteuerfrei, wenn damit ein therapeutischer Zweck verfolgt wird. Die 
umsatzsteuerliche Beurteilung schlägt jedoch nicht auf die ertragsteuerliche Beurtei-
lung einer freiberuflichen Tätigkeit durch. Die Entscheidung des FG ist vorläufig 
nicht rechtskräftig. Ein evtl. Revisionsaktenzeichen liegt (noch) nicht vor. 

 

36  FG Münster, Urt. v. 29.4.2022 – 12 K 168/17 G,F, EFG 2022, 1296, rkr. 
37  § 9 Nr. 4 ESchG 
38  BFH-Urt. v. 29.7.2015 – XI R 23/13, BStBl II 2017, 733 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/78742_15/?SprungMarke=ja_3
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